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Schriftliche Erklärung zur Zusammenarbeit bei Noteinsätzen zur Rettung vermisster 
Kinder

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Kindesentführung zu den unmenschlichsten Verbrechen zählt,

B. in der Erwägung, dass Straftaten dieser Art in der EU zunehmen und bei der Verbringung 
der Opfer mitunter Landesgrenzen überschritten werden,

C. in der Erwägung, dass die Aussicht, das Leben eines entführten Kindes zu retten, im Laufe 
der Zeit schwindet,

D. in der Erwägung, dass es kein europaweites Alarmsystem für verschwundene Kinder gibt 
und in den meisten Teilen der Europäischen Union auch keine lokalen oder nationalen 
Systeme vorhanden sind,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, ein Alarmsystem für vermisste Kinder einzurichten, bei 
dessen Auslösung die einschlägigen Nachrichtenmedien sowie die Grenz-, Zoll- und 
Strafverfolgungsbehörden sofort über Folgendes informiert werden müssen: 

– Angaben zum vermissten Kind (einschließlich Foto, sofern vorhanden);
– Informationen zu den Umständen des Verschwinden bzw. zu dem/den mutmaßlichen 

Entführer(n);
– eine Telefonnummer, an die man sich wenden kann (116 000, dort wo dieser Notruf 

existiert); 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, Kooperationsabkommen mit sämtlichen angrenzenden 
Staaten zu schließen, damit die Alarmierung in allen in Frage kommenden Gebieten 
erfolgen kann;

3. fordert die Entwicklung einer gemeinsamen Organisation zur Unterstützung und Schulung 
der nationalen Einrichtungen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner der 
Kommission und dem Rat zu übermitteln.


